
 

 
E l t e r n b r i e f 

 
Sehr geehrte Eltern und Erziehungsberechtigte,  
 
heute möchte ich Sie darüber informieren, wie wir als Schulleitung das Schuljahr 2025 / 2026 an 
der Oberschule Oelsnitz geplant haben. Wir alle müssen die in Sachsen getroffenen Festlegungen 
an unserer Schule umsetzen. 
 
Lesen Sie den Elternbrief bitte sorgfältig und bewahren Sie ihn für die Dauer des Schuljahres gut 
auf. 
 
Auf einige Höhepunkte möchte ich bereits im Vorfeld hinweisen: 

• Der erste Elternabend findet am 25. August 2025 statt. 

• In diesem Jahr findet am 11. Dezember 2025 ein Weihnachtskonzert in der Jakobikirche in 
Oelsnitz statt. Hierzu laden wir Sie recht herzlich ein.   

• Wie im vergangenen Schuljahr erfolgt die Notenverwaltung über einen geschützten Online-
Bereich. Jedes Elternteil kann ab spätestens Ende September auf die Leistungen seines 
Kindes tagaktuell zugreifen. Am 27. November 2025 haben Sie die Möglichkeit, sich im 
individuellen Elterngespräch mit Lehrern, auszutauschen. Ziel sollte es sein, eine 
Leistungsverbesserung Ihres Kindes anzustreben. 

• Bitte merken Sie sich den „Tag der offenen Tür“ am 29. Januar 2026 vor. An diesem Tag 
erhalten Sie einen Einblick in unsere Arbeit mit den Schülern. Wir würden uns über einen 
Besuch Ihrer Familie sehr freuen. 

• Bewährt hat sich im vergangenen Schuljahr die Umsetzung des Betriebspraktikums in 
der Klassenstufe 8. Die Schülerinnen und Schüler sind im 14-tägigen Rhythmus immer 
dienstags im Praktikumsbetrieb (s. Punkt 12). Dies wollen wir so weiterhin durchführen. 

 
 
Im Teil I des Elternbriefes erhalten Sie allgemeine Informationen zur Schule und zum Unterricht. 
Teil II stellt kurz die Zusammenarbeit mit den Eltern dar. 
 
 
Im Teil III und IV finden Sie Belehrungen und die Anlagen. 
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Kenntnisnahme sämtlicher Belehrungen, Ihre verbindliche 
Teilnahme bzw. die Ihres Kindes an den verschiedenen Angeboten der Schule und erteilen die 
Badeerlaubnis. 
 
Für das kommende Schuljahr wünsche ich uns weiterhin eine vertrauensvolle und konstruktive 
Zusammenarbeit, so wie in den vergangenen Jahren. 
 
Oelsnitz, den 11.08.2025 
 
 
 
 

Agather 
Schulleiter 
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I. Allgemeine Informationen  
 
1. Kontakt 
 
Sie erreichen uns: 
Telefon: 037421/22347 oder 037421/22732, 
E-Mail: direktion@oberschule-oelsnitz.de  
Homepage: http://www.oberschule-oelsnitz.de/ 
 
Das Sekretariat ist in der Zeit von 7.00 Uhr bis 14.30 Uhr besetzt. 
 
Alle Höhepunkte und Ereignisse im Schuljahr werden auf unserer Homepage veröffentlicht, ebenso 
die Ergebnisse von Wettbewerben, an denen unsere Schüler teilnehmen. 
 
2. Hausordnung  
 
Die Hausordnung wurde im vergangenen Schuljahr aus gegebenem Grund laut Schulkonferenz im 
Abschnitt 1.7. und 2.3. geändert.   
 
Abschnitt 1.7. 
Im engen schulischen Bereich (Aufenthalt in der Schule sowie Teilnahme an schulischen 
Veranstaltungen) besteht ein striktes Verbot, Cannabisprodukte, gleich in welcher Menge und Form, 
mit sich zu führen. Dies gilt für alle Personen, die sich im Schulgebäude und auf dem Schulgelände 
aufhalten bzw. an verbindlichen schulischen Veranstaltungen (§ 26 SächsSchulG) teilnehmen. 
 
Abschnitt 2.3. 
Schülerinnen und Schüler müssen im Schuljahr verschiedene mündliche Präsentationen vor dem 
Klassenverband und der Lehrkraft erbringen. Bei Verweigerung wird dies als nichterbrachte Leistung 
bewertet (Note 6). Die betreffenden Schülerinnen und Schüler erhalten eine Möglichkeit, diese Note 
zu verbessern. Wird diese Chance wiederum nicht genutzt, werden sie freitags in der 7. / 8. Stunde 
dazu verpflichtet, ihre Präsentation in der Schule vorzubereiten und zum gegebenen Zeitpunkt vor 
der Lehrkraft zu halten. Erfolgt dies auch nicht, wird eine Ordnungsmaßnahme ausgesprochen. 
Ausnahme bilden Schülerinnen und Schüler mit angezeigten diagnostischen Einschränkungen. 
 
3. Unterrichtsablauf (siehe Hausordnung 2. und 3.) 
 
Der Unterricht beginnt 7.30 Uhr und endet 13.00 Uhr (nach der 6. Stunde) oder 14.40 Uhr (nach der 
8.Stunde). Wir erwarten, dass sich die Schüler spätestens 5 Minuten vor dem Unterricht im 
jeweiligen Zimmer einfinden, um sich in Ruhe auf den Unterricht vorbereiten zu können. Zu diesem 
Zweck gibt es ein Vorklingeln. 
Sollte Ihr Kind in einem Fachraum unterrichtet werden, sind Jacke und alle nicht benötigten Dinge 
im jeweiligen Klassenzimmer abzulegen. 
Nach der 6. und 8. Stunde fahren die Busse für die Fahrschüler am Karl-Marx-Platz ab.  
Falls schulische Veranstaltungen oder auch der reguläre Unterricht aus besonderen Gründen 
bereits früher enden, ist auch in diesen Fällen der Busverkehr gesichert bzw. gibt es Möglichkeiten 
zum Aufenthalt in der Schule (Schulclub, TeaTime-Bereich, Internetcafe).  
Die Schüler/innen sind in diesen Fällen angehalten, die Busse zu nutzen, die unmittelbar nach 
dem Unterricht / der Veranstaltung abfahren. 
Eine weitere Fürsorge- und Aufsichtspflicht seitens der Schule besteht nicht. 
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4. Unterrichts- und Pausenzeiten 
 

regulärer Unterricht „verkürzter“ Unterricht 
1.Stunde 07.30 – 08.15 Uhr 1.Stunde 07.30 – 08.00 Uhr 
2. Stunde 08.20 – 09.05 Uhr 2. Stunde 08.05 – 08.35 Uhr 

Frühstückspause 09.05 – 09.25 Uhr 3. Stunde 08.40 – 09.10 Uhr 
3. Stunde 09.25 – 10.10 Uhr Frühstückspause 09.10 – 09.25 Uhr 
4. Stunde 10.15 – 11.00 Uhr 4. Stunde 09.25 – 09.55 Uhr 
5. Stunde 11.05 – 11.50 Uhr 5.Stunde 10.00 – 10.30 Uhr 

Mittagspause 11.50 – 12.15 Uhr 6. Stunde 10.35 – 11.05 Uhr 
6. Stunde 12.15 – 13.00 Uhr   

Pause 13.00 – 13.10 Uhr   
Block (7./8. Stunde) 13.10 – 14.40 Uhr   

 
5. Unterrichtsmaterialien 
 
Alle angebotenen Schulbücher können als Leihexemplare genutzt werden. 
Leihexemplare sind mit einem Umschlag zu versehen und pfleglich zu behandeln. 
Zu Beginn des Schuljahres wird durch jede Schülerin und jeden Schüler der Zustand der Bücher 
erfasst. Die entsprechende Liste wird durch die Klassenleiter/innen aufbewahrt. 
Kommt es im Verlauf des Schuljahres zu weiteren Beschädigungen, müssen wir Ihnen die Bücher 
anteilig in Rechnung stellen. 
Kopierkosten und Kosten für Arbeitshefte werden vom Schulträger übernommen.  
 
6. Hausaufgabenheft / Arbeitsmittel / Hausaufgaben / Unterschriften 
 
Jeder Schüler/ jede Schülerin benötigt ein Hausaufgabenheft zum Eintragen erteilter 
Hausaufgaben, angekündigter Leistungskontrollen, Klassenarbeiten, für Elterninformationen und 
als Notenspiegel. 
 
Um eine noch bessere Unterrichtsarbeit leisten zu können, ist es unbedingt notwendig, alle 
Arbeitsmittel zum jeweiligen Unterricht mitzuführen und Hausaufgaben fristgerecht zu erledigen. Die 
Klassenleiter werden Sie bei häufig vergessenen Arbeitsmitteln, Hausaufgaben bzw. Unterschriften 
schriftlich informieren.  
Vergessene Hausaufgaben werden bei Fleiß berücksichtigt, vergessene Arbeitsmittel und 
Unterschriften werden bei Ordnung berücksichtigt.  
7. Schülerkartei 
 
Um bei Unfällen oder Erkrankungen der Kinder Eltern rechtzeitig erreichen zu können, benötigen 
wir die aktuellen Angaben zu Arbeitsstelle, Telefonnummer und Anschrift. 
Bitte teilen Sie deshalb, im Interesse Ihrer Kinder, der Klassenleiterin/dem Klassenleiter bzw. der 
Sekretärin auftretende Veränderungen unverzüglich mit. 
 
8. Leistungen 
 
Um eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern zu ermöglichen, erhalten Sie einen 
online-Zugang zu den Noten Ihres Kindes. Dort können Sie sich tagaktuell einen Überblick über die 
erteilten Fachnoten und den gegenwärtigen Leistungstand verschaffen. 
Ein Elternsprechtag findet am 27.11.25 in der Zeit von 15.00 – 17.00 Uhr statt. 
 
9. Krankmeldung bzw. Fehlen von Schüler/innen (siehe Hausordnung 1.10.) 
 
Im Interesse Ihrer Kinder bitten wir Sie 

o am ersten Tag um eine telefonische Information bis spätestens 08.20 Uhr 
(037421/22347) oder per E-Mail: direktion@oberschule-oelsnitz.de 

o spätestens am dritten Tag eine schriftliche Entschuldigung oder einen Krankenschein 
vorzulegen. 
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Im Fall einer ansteckenden Krankheit ist die Schule umgehend darüber zu informieren. 
 
Bei ausbleibenden Informationen und dem damit verbundenen Verdacht auf eine strafbare Handlung 
an einem Schüler/einer Schülerin sind wir angewiesen, umgehend die Polizei zu verständigen. 
 
10. Freistellung vom Unterricht 
 
Befreiungen vom Unterricht müssen mindestens 3 Tage vorher von der Schule genehmigt werden. 
Formulare dazu sind im Sekretariat erhältlich. 
 
11. Projekttage / fächerverbindender Unterricht / Sporttage 
Für die Schüler finden, wie bereits in den vergangenen Schuljahren, festgelegte Projekttage statt.  

Termine: 11.09. 25   Klassenstufe 9: Exkursion Gedenkstätte Flossenbürg 
      (individueller Unkostenbeitrag) 

 10.11. 25   Klassenstufe 10: Exkursion Mödlareuth (individueller  
      Unkostenbeitrag) 

 30.06. 26   Klassenstufe 5: Olympische Spiele der Antike 

Zusätzlich führen wir ein Sportfest am 20.05.26 und das Bade- und Strandfest am 26.06.2026 
durch.  

12. Praxistage / Betriebspraktikum / Berufsorientierung 
In der Klassenstufe 8 findet das Betriebspraktikum 14- tägig immer dienstags statt. Dort erhalten die 
Schüler einen Einblick in die verschiedensten Berufsgruppen. 

Zeitpunkt: Klasse     8a: A – Woche (Start: 26.08.25) 
 Klassen 8bc: B – Woche (Start: 19.08.25) 

  
 
Das Betriebspraktikum hat das Ziel, die Schüler/innen der betreffenden Klassen an die praktische 
Arbeit heranzuführen und sie so bei der Berufswahl zu unterstützen. 
 
In der Klassenstufe 9 findet dies im ersten und zweiten Schulhalbjahr statt. 

Zeitpunkt: Klassenstufe 9: 26.01.26 – 30.01.26 

  22.06.26 – 26.06.26  

   
In der Klassenstufe 7 wird eine Potenzialanalyse durchgeführt, bei der anhand von spielerischen 
Aufgaben die jeweiligen Kompetenzen der Schüler beobachtet und dokumentiert werden. 
Anschließend werden die Ergebnisse mit den Schülern und den Eltern ausgewertet. 

Zeitpunkt: Klasse 7a: 09.09. 25 
 Klasse 7b: 08.09. 25 
 Klasse 7c: 11.09. 25 
 

Die „Woche der offenen Unternehmen“, bei dem verschiedene Unternehmen ihre Türen öffnen, 
um den Schülern einen Einblick in ihren Arbeitsablauf und die verschiedenen Berufe zu bieten, 
findet vom 09.03.26 bis 14.03.26 statt. Genauere Informationen werden Ihnen zum 
entsprechenden Zeitpunkt noch mitgeteilt. 

13. Termine der Prüfungen  
Die schriftlichen Abschlussprüfungen in Klasse 10 und im Hauptschulbildungsgang Klasse 9 
beginnen am 04.05.26 und enden am 13.05.26, die mündlichen Prüfungen der Abschlussklassen 
dauern vom 04.06.26 bis zum 22.06.26. Weitere Informationen erhalten die Prüflinge durch den 
Klassenleiter bzw. zur Prüfungsbelehrung am 24.04.26. 
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14. Wandertage / Klassenfahrten 
Im Schuljahr stehen den Klassen mehrere Wandertage bzw. Projekttage zur Verfügung. 
Zeitpunkt und Ziele werden individuell von den Klassen in Abstimmung mit den Klassenleitern 
geplant. Mehrere Wandertage können zu einer Klassenfahrt zusammengelegt werden. Dies liegt im 
Ermessen des Klassenleiters/der Klassenleiterin. Eine Pflicht, Klassenfahrten durchzuführen, 
besteht nicht. 
 
Auch können besonders verhaltensauffällige Schüler/innen von einer Klassenfahrt durch den 
Klassenleiter/die Klassenleiterin ausgeschlossen werden. Diese nehmen dann am Unterricht in 
anderen Klassen teil. 
 
15. Arbeitsgemeinschaften - Förderunterricht - Hausaufgabenbetreuung 
 
Auch in diesem Schuljahr bieten wir für die Schüler Arbeitsgemeinschaften, Förderunterricht für die 
Klassen 5 und 6, Prüfungsvorbereitungen für Hauptschule 9 und Klassenstufe 10 und 
Hausaufgabenbetreuung an. Entscheiden Sie mit Ihrem Kind, welches Angebot verbindlich über ein 
Schuljahr genutzt werden soll. 
 
Einen Überblick über die möglichen Angebote mit der Zuordnung von Fachlehrer, Zeitpunkt, 
Klassen und Zimmer finden Sie in der nachfolgenden Auflistung. 

 

Wahlbereich / AG Lehrer/ Betreuer Zeit  Klassen Zimmer 

Tea Time Frau Schmelz nach Vereinbarung  Tea Time 

Badminton Frau Ritter nach Vereinbarung 7 - 10 TH 133 

Sanitäter Frau Knoll  nach Vereinbarung 7 - 10 114 / Sanizimmer 

Bike Herr Wessel  nach Vereinbarung 5 – 9 Bikekeller 

Robotik Herr Hölzel  nach Vereinbarung 5 - 9 116 

Schulband Herr Nötzold nach Vereinbarung 7 - 10 Schulbandkeller 

Bibliothek Frau Schindler  
Frau Vereecke-Richter nach Vereinbarung 5 – 10 Bibliothek 

Hausaufgaben-
betreuung Frau Adler Di. u. Do.         7. / 8. Std. 5 - 8 117 

Schach Herr Müller Di. (A) 7. / 8. Std. 5 – 10 314 

Kochen Frau Kaspar Mi. (B) 7. / 8. Std. 7 – 10 107 

Lernmethodik Herr Eisel Mi. (B) 7. / 8. Std. 5 - 10 Schulclub 

Schulclub Herr Eisel Di. u. Do. 7. / 8. Std. 5 - 10 Schulclub 

Theater Frau Zaricor /  
Herr Püttner  nur Kl. 7b 215 / 306 
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Fördern / Vertiefen / 
Leistungsgruppen Lehrer Zeit  Klassenstufe Zimmer 

Deutsch Frau Bürger  Di. (A) 7. Std. 5 224 

Mathematik Herr Ewers  Mi. 7. Std. 5 118 

Englisch Herr Wessel  Do. (B) 7. Std. 5 216 

Deutsch Frau Wetzel  Di. (B) 7. Std. 6 224 

Mathematik Herr Berndt  Mo. 7. Std. 6 319 

Englisch Frau Ritter  Do. (A) 7. Std. 6 321 

LRS Frau Limmer Mi. 7. Std. 5 117 

LRS Frau Limmer Di. 7. Std. 6 117 

LRS Frau Zaricor Mi. 7. Std. 7 215 

LRS Frau Zaricor Mo. 8. Std. 8 215 

PV Deutsch Frau Zaricor  nach Vereinbarung 9  215 

PV Mathematik Herr Piontkowski  nach Vereinbarung 9 211 

PV Englisch Frau Penzel  nach Vereinbarung 9 118 

PV Deutsch Frau Wetzel  nach Vereinbarung 10 224 

PV Mathematik Herr Bittrich  nach Vereinbarung 10 222 

PV Englisch Frau Ritter nach Vereinbarung 10 321 

PV Biologie Frau Knoll  nach Vereinbarung 10 114 

PV Chemie Frau Fritsche  nach Vereinbarung 10 210 

 
An zwei Tagen in der Woche (Di. + Do.) werden in der 7. und 8. Stunde Klassenarbeiten 
und Leistungskontrollen bei Herrn Eisel nachgeschrieben. Hausaufgaben, die von den 
Schülern im Verlauf einer Woche vergessen und nicht nachgearbeitet wurden, werden 
freitags in der 7. und 8. Stunde nachgearbeitet. Sollten die Hausaufgaben in der jeweiligen 
Woche nicht nachgeholt werden, wird dies als nichterbrachte Leistung bewertet. 
 
16. Ferienregelung, schulfreie Tage und Feiertage für das Schuljahr 2025/2026: 
 

Tag. der dt. Einheit 03.10.25  Osterferien 03.04.26 – 10.04.26 
Herbstferien  06.10.25 – 18.10.25  Tag der Arbeit 01.05.26 
Reformationstag 31.10.25  Himmelfahrt 14.05.26 
Buß- und Bettag 19.11.25  unterrichtsfr. Tag 15.05.26 
unterrichtsfr. Tag 01.12.25  Pfingstmontag 25.05.26 
Weihnachtsferien 22.12.25 – 02.01.26  Sommerferien 04.07.26 – 14.08.26 
Winterferien 09.02.26 – 21.02.26    
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II. Arbeit mit den Eltern 
1. Elternabende 
Elternabende bieten die Möglichkeit, verstärkt mit dem Klassenleiter/der Klassenleiterin und den 
Fachlehrern/Fachlehrerinnen ins Gespräch zu kommen. Hier können und sollten Standpunkte 
ausgetauscht und gegenseitige Anregungen im Interesse Ihrer Kinder/unserer Schüler gegeben 
werden. Daher sollten Sie diese Elternabende als Möglichkeit zur umfassenden Information sowie 
des Gedankenaustausches nutzen. 
 
Elternabende sind also keine unnötigen Pflichtveranstaltungen, sondern ein wichtiges Forum 
der Meinungsbildung. 
Im Schuljahr werden zwei reguläre Klassenelternabende durchgeführt: 
 

Termine:  - 25.08.2025 (Eine Einladung finden Sie in den Anlagen.) 
 
 Kl. 8 – 10     17.30 – 19.00 Uhr 
 Kl. 5 – 7       19.00 – 20.30 Uhr 
  
 -  16.03.2026 (2. Elternabend) 
  
 Kl. 5 – 7        17.30 – 19.00 Uhr 
 Kl. 8 – 10      19.00 – 20.30 Uhr 
 

 
Eltern, deren Kindern eine LRS bescheinigt wurde, erhalten bis spätestens Ende September einen 
Elternbrief mit allen wichtigen Informationen. 

 
2. Elternvertreter/innen 
 
Elternvertreter sollten das Vertrauen eines Großteils der Klassenelternschaft besitzen. Ihre Aufgabe 
ist es, in vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Klassenleiter/der Klassenleiterin den Standpunkt 
der Eltern zu vertreten, besondere Fragen in der jeweiligen Klasse zu klären und die 
Klassenleiter/innen bei Problemlösungen zu unterstützen. Pro Klasse werden zwei 
Elternvertreter/innen gewählt. 
 
Der Elternrat der Schule trifft sich am 03.09.2025, um 17.00 Uhr in der Schulbibliothek. Dort findet 
die Wahl des Elternratsvorsitzenden und dessen Stellvertreter statt. Zusätzlich werden zwei weitere 
Vertreter für die Schulkonferenz gewählt. 
 
Die Schulkonferenz trifft sich am 23.09.2025, um 16.30 Uhr im Zimmer 114.  
 
3. Lehrersprechzeiten / Elternsprechtag 
 
Feste Sprechzeiten der Lehrer gibt es auch in diesem Schuljahr nicht. Falls Sie ein Gespräch 
wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt über das Sekretariat der Schule auf und vereinbaren einen 
individuellen Gesprächstermin.  
Als ein zusätzliches Angebot können Sie unseren Elternsprechtag am 27.11.2025 in der Zeit von 
15.00 – 17.00 Uhr nutzen. Nach vorheriger Vereinbarung können Sie in diesem Zeitraum mit den 
jeweiligen Lehrern ins Gespräch kommen. 
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III. Belehrungen 

1. Erhebung personenbezogener Daten (nur für Schüler der 5. Klasse) 
Seit dem 25. Mai 2018 gilt in allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union die 
Datenschutzgrundverordnung. Diese müssen auch wir umsetzen. Im Anhang erhalten Sie:  
• Informationen über die Erhebung personenbezogener Daten an der Oberschule Oelsnitz und 
• ein doppelseitiges Blatt zur Einwilligung zum Datenschutz für die Veröffentlichung von 

personenbezogenen Daten, Fotos, Videos, Filmen und Informationen.  

2. Allgemeine Belehrung  
Entsprechend der Anforderung des sächsischen Schulgesetzes werden unsere Schüler/innen im 
Laufe des Schuljahrs mehrmals belehrt. Art und Datum dieser Belehrungen werden im Klassenbuch 
aktenkundig festgehalten. 
Beachten Sie bitte, dass 

o bei Verstoß gegen erteilte Anordnungen kein Versicherungsschutz seitens der Schule 
besteht. 

o bei Schäden und Zerstörungen, die von Schüler/innen mutwillig herbeigeführt werden, Sie 
als Erziehungsberechtigte haftbar gemacht werden können. 

Höflichkeit und gegenseitiger Respekt sind wichtige Voraussetzungen für ein erfolgreiches 
Zusammenleben in der Schule. Dazu gehören selbstverständlich das Grüßen und das Vermeiden 
von Konfliktsituationen. 
Kaugummikauen und das Tragen einer Kopfbedeckung in unserem Schulgebäude sind nicht 
gestattet. 
Benutzen von audio-visuellen Geräten 
Unterricht ist Arbeit. Die digitalen Endgeräte werden nur für schulische Zwecke auf Anweisung der 
Lehrkraft genutzt. Es herrscht im kompletten Schulgelände ein striktes Fotografier- und Filmverbot, 
das Spielen von Online-Spielen ist untersagt. Des Weiteren sind die digitalen Endgeräte auf „lautlos“ 
zu schalten und die Vibrationsfunktion ist zu deaktivieren. Bei Nichtbeachtung dieser Anordnung 
sind die Lehrkräfte befugt und durch die Schulleitung autorisiert, die entsprechenden Gegenstände 
einzuziehen und dem Klassenleiter zu übergeben. 
Sie, sehr geehrte Eltern, bekommen das Handy am darauffolgenden Schultag von uns 
ausgehändigt. Das Verwaltungsgericht Berlin hat diese Verfahrensweise in einem Urteil zum Entzug 
des Handys durch einen Lehrer nach Verstoß gegen die Hausordnung für rechtens erklärt. 
Bei wiederholtem Verstoß gegen die Hausordnung (Punkt 1.7.) werden Sie von der Schulleitung 
schriftlich informiert. Es kann eine Ordnungsmaßnahme folgen. 
3. Sportunterricht 
Erlass zur Sicherheit im Schulsport vom 28. Mai 2010 

Beim Schulsport muss auf eine geeignete Sportbekleidung geachtet werden, die sowohl ein 
ungefährdetes Üben der Schülerinnen und Schüler als auch eine ungehinderte Hilfeleistung und 
Sicherstellung ermöglicht. Für den Schulsport werden insbesondere benötigt: 

- Sportschuhe mit Sohleneigenschaften, die den jeweiligen Nutzungsbedingungen der 
Sporthallen entsprechen 

- Sporthose und Sporthemd 
- bei Freiluftsportarten der Witterungssituation angepasste Sportbekleidung 
Vor Beginn der Unterrichtsstunde beziehungsweise des Übungsbetriebes haben die Schüler/innen 
Gegenstände, die eine unfall- und/oder verletzungsfreie Durchführung des Unterrichts gefährden 
könnten, ausnahmslos abzulegen. Hierzu gehören: 

- Uhren, Schlüssel, Gürtel 
- Schmuck (z.B. Ringe, Ketten, Armreifen, Ohrringe, Ohrstecker, Piercings) 
Brillenträger sollten eine sportgerechte Brille tragen. Haare, die durch ihre Länge eine Gefahr 
darstellen oder das Sichtfeld des Schülers beeinträchtigen und somit zu einer Unfallursache 
werden könnten, müssen entsprechend fixiert werden. 
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Befreiung vom Sportunterricht 
Über Art und Umfang der Befreiung vom Sportunterricht aus gesundheitlichen Gründen 
entscheidet bis zu einer Dauer von vier Wochen der Sportlehrer. Die Befreiung kann ab der Dauer 
von einer Woche von der Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses abhängig gemacht werden. Ab der 
Dauer von vier Wochen bedürfen Schulsportbefreiungen aus gesundheitlichen Gründen der 
amtsärztlichen (jugendärztlichen) Bestätigung. Sofern der Befreiungsgrund offenkundig ist, kann 
auf die Vorlage der ärztlichen Zeugnisse verzichtet werden (Schulbesuchsordnung § 3 Abs. 2). 
 
Weitere Informationen zur Verfahrensweise im Sportunterricht 
Kommt es aufgrund des Nichteinhaltens dieses Erlasses zu Unfällen, so kann die Schule weder 
für Augenblick- noch für Folgeschäden haftbar gemacht werden. 
Schüler/innen, der sichtbare Schmuck trotz Aufforderung nicht ablegen, werden vom 
Sportunterricht ausgeschlossen, dürfen jedoch die Sportanlage nicht verlassen. 
Das bewusste Nichtablegen des Schmucks wird als Leistungsverweigerung (Note 6) bewertet.  
In Sportstunden, in denen der Schüler seine Sportsachen vergessen hat und eine 
Leistungskontrolle durchgeführt wird, erhält dieser Schüler ebenfalls die Note 6. Der Schüler hat 
jedoch die Möglichkeit, auf eigene Initiative die Leistungskontrolle nachzuholen. 
Sollten Schüler/innen mutwillige Zerstörungen oder Beschmutzungen in den 
Sportstätten/Sportanlagen und Umkleidekabinen vornehmen, werden sie dafür haftbar gemacht.  
Sportbefreite Schüler nehmen am Unterricht teil und erhalten Beobachtungsaufgaben. 
 
 
 .....................................   ...................................................................................  
Ort, Datum Unterschrift(en) der / des Erziehungsberechtigten 
 

 

 
 
IV. Anlagen 
 
1. Bade-/Schwimmerlaubnis für das Schuljahr 2026 / 2027 
 
Diese Badeerlaubnis gilt, sofern nicht eine schriftliche Einschränkung durch die Eltern 
erfolgt, für das gesamte Schuljahr, also auch für Wandertage, Klassenfahrten und 
Exkursionen. 
 
Mein Sohn* / Meine Tochter* ………………………………………………   Klasse: …….. 
 Name, Vorname 
darf am Baden / Schwimmen teilnehmen* / nicht teilnehmen*. 
 
Er* / Sie* ist Schwimmer/in* / Nichtschwimmer/in*. 
(*àNichtzutreffendes bitte durchstreichen) 
 
Bitte achten Sie beim Baden auf 
……………………………………………………………………...………………………………… 
Zusätzliche Hinweise an die Sportlehrer / innen: 
……………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
 .....................................   ...................................................................................  
Ort, Datum Unterschrift(en) der / des Erziehungsberechtigten 
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2. Einladung zum Elternabend 
Hiermit möchte ich Sie zum 1. Elternabend des Schuljahres 2026 / 2027 herzlich einladen. 

Termin: 25.08.2025  
 
 Klassen 5 – 7 19.00 – 20.30 Uhr 
 Klassen 8 – 10 17.30 – 19.00 Uhr  

  
Tagesordnung: 

1. Beratung über pädagogische Schwerpunkte und Vorhaben der Klasse 
2. Wahl des Elternsprechers und Stellvertreters 
3. Diskussion bzw. weitere Gedanken der Eltern 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Schulleiter 
 
 

 
 
Vorname und Name des Schülers: ………………………………………………   Klasse: …….. 

Ich nehme am ____________________ am Elternabend teil* / nicht teil*. 
(*àNichtzutreffendes bitte durchstreichen) 
 
 
 
 .....................................   ...................................................................................  
Ort, Datum Unterschrift(en) der / des Erziehungsberechtigten 

 
Rückgabe bis spätestens 22.08.25 
 
 
 
3. Teilnahmeerklärung: 
 
Arbeitsgemeinschaften - Förderunterricht - Hausaufgabenbetreuung 
 
Mein Sohn* / Meine Tochter* ………………………………………………   Klasse: …….. 
(*àNichtzutreffendes bitte durchstreichen) Name, Vorname 

nimmt an folgenden Arbeitsgemeinschaften / Förderunterricht teil: 
 

GTA / Förderunterricht Lehrer Zeit 
   
   
   

 
 
Diese Teilnahmeerklärung gilt für das gesamte Schuljahr. 

 .....................................   ...................................................................................  
Ort, Datum Unterschrift(en) der / des Erziehungsberechtigten 

Rückgabe bis spätestens 28.08.2025  


